
Wie funktioniert die Vertretung der Beschäftigten nach dem 
Landespersonalvertretungsgesetz  Baden-Württemberg (LPVG)

Beschäftigte Personalrat Hauptpersonalrat

Hauptpersonalrat beim 
MWK

Ist nach § 77 Abs. 1 LPVG 
zuständig, wenn ein 
Personalrat und eine 
Dienststelle sich im 

Mitbestimmungsverfahren 
nicht einigen und der 

örtliche Personalrat oder 
die Dienststelle die 
Maßnahme dem 

Ministerium vorlegt. 

Hauptpersonalrat beim 
MWK

Ist nach § 83 Abs. 1 LPVG 
zuständig, wenn der 
Personalrat zu einer 

Maßnahme Einwendungen 
erhebt und diese nicht oder 

nicht im vollen Umfang 
berücksichtigt wurden und 

der Personalrat die 
Angelegenheit dem 

Ministerium zur 
Entscheidung vorlegt. 

Hauptpersonalrat beim 
MWK

Ist nach § 91 Abs. 3 LPVG 
zuständig, wenn in 

Angelegenheiten für die das 
Ministerium zuständig ist ein 

Beschluss ansteht, die 
einzelne Beschäftigte oder 
Dienststellen betreffen. In 

diesen Fällen gibt der 
Hauptpersonalrat dem 
örtlichen Personalrat 

Gelegenheit zur Äußerung. 
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Personalrat einer 
Dienststelle (ÖPR)

Hauptpersonalrat beim 
MWK

Ist nach § 91 Abs. 1 LPVG 
an allen Maßnahmen zu 

beteiligen, die das 
Ministerium trifft. Z.B. VwV

Freistellungsjahr, 
Fremdsprachenlektoren, für 
Personalmaßnahmen des 
nachgeordneten Bereichs 

für die das MWK zuständig 
ist. 
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Ferner ist der Hauptpersonalrat nach § 91 Abs. 7 LPVG für die Dauer von längstens sechs Monaten zuständig, wenn eine Dienststelle neu errichtet ist und ein Personalrat 
noch nicht gebildet worden ist.  
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